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Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
Postfach 7107, 24171 Kiel 

Rundverfügung StB-SH Nr. 18/2023 

 
LBV-SH GB 1 - 4 Vorschriftensammlung SH 
 Straßenbau 
  
 I 1.05 06/2023  

II 2.02 234 
 IV 05.94 12/2023 
nachrichtlich:    

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus 
des Landes Schleswig-Holstein 
Abt. Verkehr und Straßenbau 
Düsternbrooker Weg 94 
24105 Kiel 
 
Landesrechnungshof - per E-Mail - 
Schleswig – Holstein 
Postfach 3180 
24030 Kiel 
 
DEGES    - per E-Mail - 
Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-  
und -bau Gesellschaft mbH 
Zimmerstraße 54 
10117 Berlin 
 
An die für den Straßenbau zuständigen Verwaltungen der Kreise und Städte mit mehr als 
20.000 Einwohnern als Träger der Straßenbaulast für die Kreisstraßen bzw. Ortsdurch-
fahrten 
 
Inkrafttreten der e-Forms-Verordnung und Streichung von § 3 Absatz 7 Satz 2 VgV 
 
Bezug: a) Rundverfügung Straßenbau SH Nr. 20/2011 v. 15.11.2011 

(Standardformulare für EU-Vergabebekanntmachungen) 
 
 
 
 

b) Rundverfügung Straßenbau SH Nr. 25/2016 v. 12.09.2016 
(Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien für Bau-, Liefer- und Dienstleis-
tungen) 

 

__ 

                                             Standort Kiel 

 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  

Mein Zeichen: 161-550 
Meine Nachricht vom:  

 

Frau Lange 
Steffi.Lange@lbv-sh.landsh.de 

Telefon: 0431 383-2424 
Telefax: 0431 383-2754 

 
 

27. November 2023 

II 2.03 96 
IV 05.94 24/11 
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Anlagen: 

 
1) Schreiben BMDV vom 31.10.2023; Az.: StB 14/7135.3/011/3837182 
 
2) Inhaltsverzeichnis Vorschriftensammlung –  Bereich I (zum Austausch) 
 
3) Inhaltsverzeichnis Vorschriftensammlung –  Bereich IV (zum Austausch) 
 
 
Mit Veröffentlichung im BGBl. 2023 I Nr. 222 am 23.08.2023 ist die Vergabeverordnung 
(VgV) durch die Verordnung zur Anpassung des Vergaberechts an die Einführung neuer 
elektronischer Standardformulare („eForms“) für EU-Bekanntmachungen und an weitere eu-
roparechtliche Anforderungen geändert worden. 
 
Die Änderungen betreffen den Ersatz der bisher zu verwendenden Standardformulare für 
EU-Auftragsbekanntmachungen durch neue elektronische Standardformulare („eForms“). 
Diese Änderungen werden bei der Durchführung von EU-Vergabeverfahren durch das Dez. 
16 beachtet. 
 
Des Weiteren wurde in der VgV § 3 Absatz 7 Satz 2 gestrichen. Bisher waren Planungsleis-
tungen einzelner Lose gemäß dieser Regelung bei der Auftragswertberechnung nur zusam-
menzurechnen, wenn es sich um gleichartige Leistungen handelte. Diese Ausnahmerege-
lung ist mit Streichung des § 3 Absatz 7 Satz 2 VgV nun entfallen. 
 
Das anliegenden Schreiben des BMDV (Anlage 1) enthält Handlungsempfehlungen für das 
künftige Vorgehen. Insbesondere sind zu Beginn eines Projektes, wie bei den Vergaben für 
Bauleistungen auch, möglichst alle erforderlichen Planungsleistungen, die in mehreren Lo-
sen vergeben werden, aufzulisten und weitestgehend festzulegen, welche davon EU-weit 
vergeben werden müssen und welche Leistungen dem 20%-Kontingent gemäß § 3 Absatz 
9 VgV zugeordnet und damit national ausgeschrieben werden können. Das Dezernat 16 
unterstützt die ausschreibenden Dezernate und Fachbereiche hierbei. 
 
Das Schreiben des BMDV enthält außerdem denkbare Einzelfälle, bei denen nach einer 
Einzelfallprüfung eine eigenständige Betrachtung möglich wäre. Dies bedarf jedoch einer 
sachlichen Begründung und einer Dokumentation im Vergabevermerk. 
 
Weiterhin sind Handlungsalternativen für die Verkürzung bzw. Vereinfachung von Vergabe-
verfahren aufgeführt. Das betrifft u.a. die Anwendung des 20%-Kontingents, die Durchfüh-
rung offener Verfahren anstelle von Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb und 
die Zuschlagserteilung auf das Erstangebot ohne Durchführung von Verhandlungen. 
 
Bei laufenden Projekten sind aus Gründen der Rechtssicherheit bereits nach § 3 Absatz 7 
Satz 2 VgV vergebene Leistungen (nicht gleichartige Leistungen) in die Auftragswertberech-

I 1.05 16/2016 
II 2.02 225 
IV 05.94 9/16 
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nung miteinzubeziehen. Vergabeverfahren, die vor der Änderung der VgV auf der Grund-
lage des § 3 Absatz 7 Satz 2 VgV national durchgeführt worden sind, brauchen jedoch nicht 
in das 20%-Kontingent eingerechnet werden. 
 
Ich bitte bei allen Baumaßnahmen, die von der Straßenbauverwaltung des Landes Schles-
wig-Holstein durchgeführt oder die vom Bund oder vom Land gefördert werden, ab sofort 
diese Regelungen anzuwenden. 
 
Die Fachbereiche, die für Maßnahmen Dritter zuständig sind, stellen sicher, dass auch 
Städte, mit denen UI- oder UA - Vereinbarungen bestehen, diese Rundverfügung beachten. 
 
Die im Bezug unter a) aufgeführte Rundverfügung wird aufgehoben und ist aus der Vor-
schriftensammlung zu entfernen. 
 
 
gez. 
 
Conradt 
 
 
 















Vorschriftsammlung-SH, Straßenbau, Bereich I Inhaltverzeichnis

Rundschreiben sonst. Schreiben Lfd. Nr.

Datum Gesch. Zeichen Inhalt des betr. Bemerkungen

 Jahres
MWVATT MWVATTBMDV BMDV LBV.SHLBV.SH

10/2022 27.04.2022
StB 14/7135.3/010-

3662844

Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen 

Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB),

Ausgabe März 2022

14/2022 02.05.2022 VII 416 - 21396/2022

Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen

Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB),

Ausgabe März 2022

10/2022 29.11.2022 161-551.10-HVA F

Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen 

Leistungen im Straßen- und Brückenbau (HVA F-StB),

Ausgabe März 2022

06/2022
zusammen mit

IV  05.10.01   6/2022

X 31.10.2023
StB 14/7135.3/011/

3837182

Inkrafttreten des eForms-Verordnung und Streichung von § 3 Absatz 

7 Satz 2 VgV und der entsprechenden bisherigen Regelungen zur 

Auftragswertberechnung bei (gleichartigen) Planungsleistungen 

(BGBl. 2023 I Nr. 222);

- Auswirkungen der Streichung von § 3 Absatz 7 Satz 2 VgV auf  

  den Bereich Bundesfernstraßen

18/2023 27.11.2023 161-550

Inkrafttreten des eForms-Verordnung und Streichung von § 3 Absatz 

7 Satz 2 VgV und der entsprechenden bisherigen Regelungen zur 

Auftragswertberechnung bei (gleichartigen) Planungsleistungen 

(BGBl. 2023 I Nr. 222)

06/2023

zusammen mit

II   2.02   234

IV  05.94   12/2023

Gruppe 1.05 = 1. und 2. Allg. Verwaltungsvorschrift Gruppe 1.05 / Blatt 17


